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(54) BEHANDLUNGSGARNITUR ZUR BEHANDLUNG VON WÄSSRIG SUSPENDIERTEM 
FASERSTOFF

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Garnitur (2,3) zur Behandlung von wässrig
suspendiertem Faserstoff (1) in einem Behandlungsspalt
(4), bestehend aus einem Grundkörper (5) mit zum Spalt
(4) weisenden Behandlungselementen (6).

Dabei soll der Herstellungsaufwand dadurch vermin-
dert werden, dass die Behandlungselemente (6) zumin-
dest zum Teil schichtweise aus einem flüssigen oder fes-
ten Werkstoff aufgetragen und dabei einem physikali-
schen oder chemischen Härtungs- oder Schmelzprozess
unterzogen werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung umfasst eine Garnitur zur Be-
handlung von wässrig suspendiertem Faserstoff in ei-
nem, von zwei relativ zueinander um eine Rotationsach-
se rotierenden und von Garnituren gebildeten Behand-
lungsflächen begrenzten Behandlungsspalt, bestehend
aus einem Grundkörper mit zum Spalt weisenden, läng-
lichen und zumindest einer Richtungskomponente radial
verlaufenden Behandlungselementen, hergestellt mit
dem erfindungsgemäßen Verfahren.
[0002] Derartige Garnituren sollen zum mechanischen
Behandeln von suspendiertem Faserstoffmaterial geeig-
net sein. Damit ist vor allem das Mahlen von Papierfa-
sern, Dispergieren von Verunreinigungen und Fasern so-
wie das Entstippen, also das Auflösen von Faseragglo-
meraten gemeint.
Garnituren werden z. B. in Mahlmaschinen - sogenannte
Refiner - eingebaut. Dabei hat die Suspension in Refi-
nern einen Feststoffgehalt von etwa 2-8%.
Ähnliche Stoffdichten werden auch in Entstippern gefah-
ren.
Bei Maschinen für höhere Stoffdichten spricht man z. B.
von Hochkonsistenzmühlen, Dispergern oder Knetern.
Die darin stattfindende mechanische Bearbeitung kann
das ganze Faserstoffmaterial erfassen, also auch die da-
rin enthaltenen Störstoffe dispergieren.
[0003] Solche Maschinen haben mindestens einen
Rotor und mindestens einen Stator mit entweder schei-
benförmigen oder kegelförmigen Flächen, auf denen die
Garnituren angebracht werden, so dass sich zwischen
ihnen Spalte ausbilden können. Viele Garnituren weisen
an den Arbeitsflächen Stege und Nuten auf, weshalb
man auch von "Messer-Garnituren" spricht. Andere Gar-
nituren haben die Form von Zahnringen.
[0004] Es ist bekannt, dass neben der Form solcher
Stege, Nuten und Zähne auch das Material, aus dem sie
bestehen, Auswirkungen auf die Bearbeitung des Faser-
stoffs hat.
[0005] Die Garnituren sind einem Verschleiß ausge-
setzt und müssen daher in bestimmten Intervallen ersetzt
werden. Der Verschleiß kann außerdem während der Le-
bensdauer dazu führen, dass sich die Bearbeitungswir-
kung ändert.
[0006] Ein beträchtlicher Teil der Betriebskosten, die
bei der mechanischen Behandlung von Faserstoffen in
der Zellstoff- und Papierindustrie anfallen, rührt von den
Energiekosten her. Daher war es schon immer ein Be-
streben, Garnituren und die verwendeten Maschinen so
zu bauen und zu betreiben, dass - gemessen an dem
gewünschten Erfolg - ein nicht zu hoher Energieeinsatz
erforderlich ist.
[0007] Es ist daher verständlich, dass für die Entwick-
lung von Garnituren ein beträchtlicher Aufwand getrie-
ben wird, der sich in der Gestaltung ihrer Form und in
der Auswahl des Materials niederschlägt.
Um dabei den Herstellungsaufwand der Garnituren zu
vermindern, wird beispielsweise in der DE 10 2004 016

661 A1 vorgeschlagen, die Garnituren aus mehreren Ele-
menten zusammenzusetzen und diese anschließend
miteinander zu verschweißen oder zu verlöten.
Aus der FR 2 707 677 A1 ist es bekannt, die Messero-
berfläche der Garnituren mittels Laser mit einem abrasi-
ven Material zu beschichten.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung ist es die Gestal-
tungsfreiheit bei derartigen Garnituren mit wirtschaftlich
vertretbarem Aufwand zu vergrößern.
[0009] Erfindungsgemäß wurde die Aufgabe dadurch
gelöst, dass die Behandlungselemente zumindest zum
Teil schichtweise aus einem flüssigen oder festen Werk-
stoff aufgetragen und dabei einem physikalischen oder
chemischen Härtungs- oder Schmelzprozess unterzo-
gen werden.
Durch den schichtweisen Auftrag können Werkstoff und
Form der
[0010] Behandlungselemente einfacher und umfas-
sender an die speziellen Erfordernisse angepasst wer-
den.
Dabei ist es von Vorteil, wenn jeweils ein Kern der Be-
handlungselemente einstückig mit dem Grundkörper
verbunden ist und wenigstens ein äußerer Bereich, vor-
zugsweise der zum Behandlungsspalt weisende, äußere
Teil der Behandlungselemente schichtweise aus einem
flüssigen oder festen Werkstoff aufgetragen und dabei
einem physikalischen oder chemischen Härtungs- oder
Schmelzprozess unterzogen wird.
[0011] Auf diese Weise können die Behandlungsele-
mente mit einer Verschleißschicht versehen werden.
Sollte sich hierbei die Farbe des Kerns von der des äu-
ßeren Teils der Behandlungselemente unterscheiden, so
kann über den Farbwechsel auf das Erreichen der Ver-
schleißgrenze geschlossen werden.
Auch die Wiederaufbereitung von verschlissenen Garni-
turen ist über das Aufbringen der Verschleißschicht mög-
lich.
Der Kern der Behandlungselemente fungiert nicht nur
als Verbindungselement zum Grundkörper sondern re-
duziert auch die Menge an erforderlichem und meist teu-
rem, verschleißfestem Material.
[0012] Sollen aber der Anordnung und Gestaltung der
Behandlungselemente mehr Freiraum gegeben werden,
so ist vorteilhaft, wenn die Behandlungselemente insge-
samt schichtweise aus einem flüssigen oder festen
Werkstoff aufgetragen und dabei einem physikalischen
oder chemischen Härtungs- oder Schmelzprozess un-
terzogen werden.
Dies ermöglicht auch den Einsatz von universell einsetz-
baren Grundkörpern.
[0013] Da der schichtweise aufgetragene Werkstoff
meist teuer ist, kann so beim Grundkörper ein billigeres,
anderes Material zum Einsatz kommen.
[0014] Wegen der hohen Belastung in derartigen Ma-
schinen zur Mahlung, Dispergierung oder Entstippung
von Faserstoffen sollte der schichtweise aufgetragene
Werkstoff pulverförmig sein und/oder ein oder mehrere
Metalle oder Metallverbindungen umfassen.
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Dabei ist es vorteilhaft, wenn der schichtweise aufgetra-
gene Werkstoff mittels Laser gesintert oder verschmol-
zen wird.
[0015] Auch Keramikschichten lassen sich auf diese
Weise herstellen.
[0016] Darüber hinaus kann über die Korngröße des
Pulvers die Oberflächenrauigkeit des Behandlungsele-
mentes beeinflusst werden.
[0017] Das erfindungsgemäße Herstellungsverfahren
ermöglicht es, Materialien entsprechend den spezifi-
schen Anforderungen auszuwählen, weshalb zumindest
ein Teil der, vorzugsweise die gesamte, jeweils von zwei
Seitenflächen und der dazwischenliegenden, zum Spalt
gerichteten Oberseite gebildeten Oberfläche der Be-
handlungselemente aus einem Material bestehen sollte,
welches sich vom Material des Grundkörpers unterschei-
det. So können die Behandlungselemente bei minima-
lem Einsatz teurer Materialen, wie Wolframkarbid sehr
verschleißfest gestaltet werden.
[0018] Wegen der im Hinblick auf den Grundkörper ge-
nerell höheren Belastung der Behandlungselemente
sollte wenigstens die Mehrzahl der, vorzugsweise alle
Behandlungselemente, insbesondere gänzlich aus ei-
nem Material bestehen, welches sich vom Material des
Grundkörpers unterscheidet.
[0019] Durch Materialauswahl, insbesondere aber
durch das schichtweise Auftragen ist es möglich, zumin-
dest die zum Spalt weisende Oberfläche der Behand-
lungselemente profiliert auszubilden, was die Fibrilierung
der Fasern verbessert.
[0020] Dabei ist es von Vorteil, wenn dieses Profil der
Oberseite der Behandlungselemente von Aussparungen
gebildet wird, die von dazwischen verlaufenden Stegen
und am Rand der Oberseite auch von, einen Teil der
Seitenfläche der Behandlungselemente bildenden Ste-
gen begrenzt werden.
Wegen der hohen Beanspruchung dieses Profils wäh-
rend der Rotation der Behandlungsflächen bzw. der Be-
handlung der Faserstoffsuspension sollten zumindest
entlang einer Seitenfläche der Behandlungselemente,
welche vorzugsweise bei einer rotierenden Behand-
lungsfläche in Rotationsrichtung und bei einer festste-
henden Behandlungsfläche entgegen der Rotationsrich-
tung (der anderen, rotierenden Behandlungsfläche)
weist, die Stege eine größere Breite als die zwischen den
Aussparungen verlaufenden Stege haben.
Ein umfassender Schutz des Profils unabhängig von der
Rotationsrichung kann gewährleistet werden, indem ent-
lang beider Seitenflächen der Behandlungselemente die
Stege, welche einen Teil der Seitenflächen bilden, eine
größere Breite als die zwischen den Aussparungen ver-
laufenden Stege aufweisen.
[0021] Im Hinblick auf die hier bevorzugten Herstel-
lungsverfahren hat es sich im Interesse einer Vereinfa-
chung derselben als vorteilhaft erwiesen, dass wenigs-
tens der unter dem Profil liegende, äußere Bereich der
Behandlungselemente über eine Dicke von zumindest 2
mm, vorzugsweise wenigstens 4 mm vollständig mit dem

entsprechenden Material ausgefüllt ist, wobei die Dichte
dieses Materials in den Abschnitten mit darüber liegen-
den Stegen höher als in Abschnitten mit darüber liegen-
den Aussparungen ist.
Dies erlaubt so einen flächigen, schichtweisen Auftrag
des insbesondere pulverförmigen Materials über den ge-
samten Querschnitt des Behandlungselementes, wobei
das aufgetragene Material dann nur oder besonders in-
tensiv im Bereich der Stege einem Schmelzprozess, vor-
zugsweise mittels Laser unterworfen wird.
Wegen der geringen Abmessungen der Aussparungen
und Stege im Bereich von meist wesentlich weniger als
1 mm ist dies für die Herstellung extrem vereinfachend.
[0022] Wird das Profil der Behandlungselemente infol-
ge Verschleiß abgetragen, so wird zunehmend auch Ma-
terial aus den Aussparungen gelöst bzw. ausgewaschen,
so dass eine bestimmte Profiltiefe über eine lange Be-
triebsdauer gewährleistet bleibt. Das gelöste Material ist
für den Prozess der Faserstoffbehandlung wegen der
geringen Materialmenge in Bezug auf die behandelte Fa-
serstoffmenge unkritisch.
[0023] Alternativ oder ergänzend kann es ebenso von
Vorteil sein, wenn sich der Verlauf der Stege senkrecht
zur Oberseite der Behandlungselemente hin zumindest
teilweise ändert. Auf diese Weise lassen sich Ausspa-
rungen unter der Oberseite der Behandlungselemente
realisieren, die erst mit zunehmendem Verschleiß zur
Oberseite geöffnet werden. Damit lässt sich einem dau-
erhaften Verschluss der Aussparungen über Faser- oder
Feinstoffe wirksam begegnen und die Stabilität der Be-
handlungselemente steigern.
[0024] Im Allgemeinen besitzen Behandlungsmaschi-
nen zur Faserstoffaufbereitung kreis- oder kreisringför-
mige Behandlungsflächen, die aus mehreren Garnituren
zusammengesetzt werden. Dabei zeigen sich die Vortei-
le des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens hin-
sichtlich Herstellbarkeit sowie Wirtschaftlichkeit insbe-
sondere dann, wenn der Grundkörper die Form eines
Kreissegments oder eines
[0025] Kreisringsegments hat und das Produkt aus
Segmentwinkel (in °) und dem Kreisdurchmesser (in cm)
größer als 6000, vorzugsweise größer als 6500 ist. Der
erfindungsgemäße Herstellungsprozess ermöglicht grö-
ßere Garnituren und vermindert so deren Anzahl pro Be-
handlungsfläche, was die Homogenität der Behandlung
verbessert.
Dabei sollte der Kreisdurchmesser des Grundkörpers
zwischen 35 und 150 cm liegen.
[0026] Im Unterschied zum bisher üblichen Gießen der
Garnituren, wird es durch das erfindungsgemäße Ver-
fahren möglich die Dicke des Grundkörpers und damit
auch deren Materialbedarf und Gewicht zu reduzieren.
Dabei hat es sich als besonders vorteilhaft erwiesen,
dass die Dicke des Grundkörpers geringer als die Höhe
der Behandlungselemente ist und insbesondere weniger
als 85%, vorzugsweise weniger als 75% der Höhe der
Behandlungselemente beträgt.
Bei der Betrachtung der Dicke des Grundkörpers bleiben
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örtlich begrenzte Verdickungen beispielsweise zur Be-
festigung im Gehäuse o.ä. unberücksichtigt.
[0027] Durch den gezielten Einsatz sehr
verschleißfester Materialien kann die vom Grundkörper
ausgehende Höhe der Behandlungselemente bei glei-
cher Betriebszeit reduziert werden, was wiederum deren
schichtweisen Auftrag vereinfacht. Hinzu kommt eine
verminderte Leerlaufleistung der Maschine, wobei eine
geringe Höhe der Behandlungselemente von Vorteil ist.
[0028] Daher sollte die Höhe der Behandlungselemen-
te zumindest teilweise, vorzugsweise gänzlich unter 5
mm, vorzugsweise unter 4 mm liegen.
[0029] Zur Intensivierung der Behandlung erlaubt das
erfindungsgemäße Herstellungsverfahren im Unter-
schied zum bisher üblichen Gießen sehr schmale Be-
handlungselemente und ebenso geringe Abstände zwi-
schen benachbarten Behandlungselementen. Aus die-
sem Grund sollten die Behandlungselemente parallel
zur Grundfläche eine längliche Querschnitts-Form und
zumindest teilweise, vorzugsweise gänzlich eine Breite
zwischen 0,1 und 5 mm, insbesondere zwischen 0,1 und
1 mm haben und/oder der Abstand zwischen benach-
barten Behandlungselementen zumindest teilweise, vor-
zugsweise gänzlich zwischen 0,1 und 5 mm, insbeson-
dere zwischen 0,1 und 2 mm liegen.
[0030] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn der Ra-
dius am Übergang zwischen Grundkörper und Behand-
lungselement kleiner als 1 mm, vorzugsweise kleiner als
0,3 mm ist und die Behandlungselemente ohne Ausform-
schräge umgesetzt werden können. Dies führt zu einer
größeren offenen Nutfläche, einer besseren Förderwir-
kung der Garnituren sowie einer optimalen Nutzung der
Behandlungsfläche.
[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt nun-
mehr auch Hinterschneidungen bei den Behandlungse-
lementen. So kann es beispielsweise vorteilhaft sein,
dass zumindest eine Seitenfläche der Behandlungsele-
mente in Bezug auf eine Senkrechte zur Rotationrichtung
einer Behandlungsfläche geneigt ist.
Zur Erzeugung einer Förderwirkung hinsichtlich des zu
behandelnden Faserstoffs sollte bei einer rotierenden
Behandlungsfläche die in Rotationsrichtung weisende
Seitenfläche der Behandlungselemente in Bezug auf ei-
ne Senkrechte zur Rotationrichtung entgegen der Rota-
tionsrichtung geneigt sein.
[0032] Im Interesse einer optimalen Anordnung der
Behandlungselemente ist es oft von Vorteil, wenn die
länglichen Behandlungselemente zumindest abschnitts-
weise ungerade verlaufen. d.h. gekrümmt sind oder ei-
nen Knick aufweisen.
[0033] Durch die bevorzugten Herstellungsverfahren
wird dies nunmehr auch in Verbindung mit geneigten Sei-
tenflächen möglich.
[0034] Nachfolgend soll die Erfindung an mehreren
Ausführungsbeispielen näher erläutert werden.
In der beigefügten Zeichnung zeigt:

Figur 1: einen schematischen Querschnitt durch ei-

ne Mahlanordnung;
Figur 2: eine Draufsicht auf eine Garnitur 2,3 der
Mahlanordnung;
Figuren 3-6: Teilquerschnitte durch unterschiedliche
Garnituren 2,3 und
Figuren 7-9: Draufsichten auf zwei unterschiedliche
Behandlungselemente 6.

[0035] Im Gehäuse der Mahlanordnung wird gemäß
Figur 1 ein Mahl-Spalt 4 von einer feststehenden und mit
dem Gehäuse gekoppelten Mahlfläche und einer um eine
Rotationsachse 15 rotierenden Mahlfläche gebildet.
Dabei verlaufen die beiden kreisringförmigen Mahlflä-
chen (Behandlungsflächen parallel zueinander, wobei
der Abstand zwischen diesen meist einstellbar ist.
[0036] Die rotierende Mahlfläche wird hier von einer
im Gehäuse rotierbar gelagerten Welle 16 in Rotations-
richtung bewegt. Angetrieben wird diese Welle 16 von
einem ebenfalls im Gehäuse vorhandenen Antrieb.
[0037] Die zu mahlende Fasersuspension 1 gelangt
bei dem hier gezeigten Beispiel über einen Zulauf durch
das Zentrum in den Mahl-Spalt 4 zwischen den beiden
Mahlflächen. Allerdings ist auch eine Zuführung über Öff-
nungen in der Garnitur möglich.
[0038] Die Fasersuspension 1 passiert die zusammen-
wirkenden Mahlflächen radial nach außen und verlässt
den sich anschließenden Ringraum durch einen Ablauf.
Nicht dargestellt sind die an sich bekannten Mittel, mit
denen eine Kraft erzeugt wird, um die beiden Mahlflä-
chen gegeneinander zu drücken.
[0039] Beide Mahlflächen werden jeweils von mehre-
ren kreissegment- oder kreisringsegment-förmigen
Mahl-Garnituren 2,3 gemäß Figur 2 gebildet, die sich
über jeweils ein Umfangsegment der entsprechenden
Mahlfläche erstrecken.
[0040] In Umfangsrichtung nebeneinander gereiht er-
geben die Garnituren 2 die feststehende und die anderen
Garnituren 3 die rotierende Mahlfläche.
[0041] Die Garnituren 2,3 werden, wie in Figur 2 ge-
zeigt, jeweils von einer Grundplatte 5 mit einer Vielzahl
von im Wesentlichen radial verlaufenden, leistenförmi-
gen Behandlungselementen 6 und dazwischenliegen-
den Nuten 9 gebildet.
[0042] Der Querschnitt der Behandlungselemente 6,
auch Messer genannt, ist, wie in den Figuren 3,4 und 6
dargestellt, im Allgemeinen rechteckig, wobei es aber
auch andere Formen gibt.
So können gemäß Figur 5a-c auch eine oder beide der
üblicherweise etwa senkrecht zur Rotationsrichtung 17
der Mahlfläche verlaufenden Seitenflächen 18 der Be-
handlungselemente 6 in oder entgegen der Rotations-
richtung 17 geneigt sein. Eine Förderwirkung in den
Mahl-Spalt 4 und damit auch eine Intensivierung der Fa-
serbehandlung wird erreicht, wenn, wie in Figur 5a-c ge-
zeigt, bei einer rotierenden Mahlfläche die in Rotations-
richtung 17 weisende Seitenfläche 18 der Behandlungs-
elemente 6 in Bezug auf eine Senkrechte zur Rotati-
onrichtung 17 entgegen der Rotationsrichtung 17 geneigt

5 6 



EP 3 398 682 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ist.
Entsprechend Figur 5c sind beide Seiten der Behand-
lungselemente 6 in die gleiche Richtung geneigt.
Um insbesondere den oberen Bereich der Behandlungs-
elemente 6 wegen ihres starken Verschleißes zu verstär-
ken, kann dabei gemäß Figur 5a die entgegen der Ro-
tationsrichtung 17 weisende Seitenfläche 18 entgegen
der Roatationsrichtung 17 geneigt sein oder wie bei Figur
5b senkrecht zur Roatationsrichung 17 verlaufen.
Die Variation der Neigungen der Seitenflächen 18 ist je-
doch nicht hierauf beschränkt, sondern kann abhängig
von der angestrebten Wirkung beispielsweise auch bei
feststehenden Mahlflächen erfolgen.
[0043] Parallel zur Grundfläche 5 haben die Behand-
lungselemente 6 eine längliche Querschnitts-Form, wo-
bei die zum Behandlungsspalt 4 weisende ObersSeite
19 der Behandlungselemente 6 in der Regel parallel zur
Außenfläche des Grundkörpers 5 verläuft.
Zwecks Optimierung ihrer Anordnung sowie ihrer Wir-
kung verlaufen die Behandlungselemente 6 häufig zu-
mindest über einen radialen Abschnitt ungerade, d.h. ge-
krümmt, gewellt oder wie in Figur 2 zu sehen geknickt.
Dies wird in Verbindung mit dem nachfolgenden Herstel-
lungsverfahren nun auch bei geneigten Seitenflächen 18
möglich.
[0044] Um die Herstellungskosten der Garnituren 2,3
zu senken, werden nur die Behandlungselemente 6 der
Garnituren zumindest zum Teil schichtweise aus einem
flüssigen oder festen Werkstoff aufgetragen und dabei
einem physikalischen oder chemischen Härtungs- oder
Schmelzprozess unterzogen.
Dies bedeutet, dass die Materialien entsprechend den
speziellen Beanspruchungen und Erfordernissen ge-
wählt werden können.
So kann insbesondere der Grundkörper 5 aus einem
preiswerten Metall gegossen werden und für unter-
schiedlich gestaltete Garnituren 2,3 die gleiche Form ha-
ben. Sogar eine Wiederverwendung des Grundkörpers
5 ist möglich.
Da der Grundkörper 5 im Betrieb keinem erhöhten Ver-
schleiß ausgesetzt ist, bestehen auch keine speziellen
Anforderungen an seine Verschleißfestigkeit.
[0045] Demgegenüber unterliegen die Behandlungs-
elemente 6 einem erhöhten Verschleiß, weshalb zumin-
dest ein Teil der jeweils von zwei Seitenflächen 18 und
der dazwischenliegenden, zum Spalt 4 gerichteten Ober-
seite 19 gebildeten Oberfläche der Behandlungselemen-
te 6 aus einem verschleißfesten Material besteht, wel-
ches sich vom Material des Grundkörpers 5 unterschei-
det.
[0046] Wegen der extrem hohen Beanspruchung in
Maschinen zur Behandlung von Faserstoff 1 eignet sich
besonders der schichtweise Auftrag von pulverförmigen
Werkstoff, welcher Keramik oder ein oder mehrere Me-
talle oder Metallverbindungen umfasst. Dieser schicht-
weise aufgetragene Werkstoff kann dann nach jeder
Schicht mittels Laser gesintert oder verschmolzen wer-
den.

[0047] Bei Figur 3 und 5 kann die Anordnung der Be-
handlungselemente 6 auf dem Grundkörper 5 nach Be-
darf gewählt werden.
[0048] Dies wird dadurch ermöglicht, dass alle Be-
handlungselemente 6 gänzlich aus einem Material be-
stehen, welches sich vom Material des Grundkörpers 5
unterscheidet. Daher können die Behandlungselemente
6 insgesamt schichtweise aus einem flüssigen oder fes-
ten Werkstoff aufgetragen und dabei einem physikali-
schen oder chemischen Härtungs- oder Schmelzprozess
unterzogen werden.
[0049] Im Unterschied hierzu besitzen die Behand-
lungselemente 6 bei Figur 4 und 6 jeweils einen einstü-
ckig mit dem Grundkörper 5 verbundenen Kern 7. Damit
wird zwar die Anordnung der Behandlungselemente 6
vorgegeben, aber andererseits über die Kerne 7 auch
eine sehr starke Fixierung am Grundkörper 5 gewähr-
leistet. Dementsprechend wird auch nur ein äußerer Be-
reich der Behandlungselemente 6 schichtweise aus ei-
nem flüssigen oder festen Werkstoff aufgetragen und da-
bei einem physikalischen oder chemischen Härtungs-
oder Schmelzprozess unterzogen.
[0050] Während bei Figur 4 die komplette Oberfläche
der Behandlungselemente 6 schichtweise hergestellt
wird, erfolgt dies bei Figur 6 nur auf der zum Behand-
lungsspalt 4 weisenden Oberseite 19.
Als äußere Verschleißschicht eignet sich hierbei bei-
spielsweise Wolframkarbid für den schichtweisen Auf-
bau, wobei meist eine Dicke dieser Verschleißschicht
von 1 mm genügt.
[0051] Da sich das schichtweise aufgetragene Mate-
rial oft auch farblich vom Material des Grundkörpers 5
unterscheidet, kann ein vollständiger Abrieb des schicht-
weise aufgetragenen Materials auf der zum Spalt 4 wei-
senden Oberseite 19 der Behandlungselemente 6 leicht
erkannt werden.
[0052] Dies gilt vor allem für die Behandlungselemente
6 mit Kern 7, welche besonders gut für eine Wiederauf-
bereitung verschlissener Behandlungselemente 6 geeig-
net sind.
[0053] Um die Fibrillierung der Fasern zu verbessern,
kann zumindest die zum Spalt 4 weisende Oberseite 19
der Behandlungselemente 6 profiliert gestaltet werden.
Dieses Profil umfasst im Wesentlichen Aussparungen 20
auf der Oberseite 19, die von zwischen den Aussparun-
gen 20 verlaufenden Stegen 21 und am Rand der Ober-
seite 19 auch von, einen Teil der Seitenfläche 18 der
Behandlungselemente 6 bildenden Stegen 22 begrenzt
werden. In Figur 7 und 9 werden die Aussparungen 20
von zum Spalt 4 hin offenen Schlitzen und bei Figur 8
von offenen Waben gebildet.
Da das Profil einer großen Beanspruchung ausgesetzt
ist, haben die Stege 22 bei
Figur 8 entlang einer Seitenfläche 18 der Behandlungs-
elemente 6 eine größere Breite als die anderen, insbe-
sondere die zwischen den Aussparungen 20 verlaufen-
den Stege 21.
Die verstärkten Stege 21 befinden sich bei einer rotie-
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renden Mahlfläche auf der in Rotationsrichtung 17 und
bei einer feststehenden Mahlfläche auf der entgegen der
Rotationsrichtung 17 (der gegenüberliegenden, rotieren-
den Mahlfläche) weisenden Seite.
[0054] Im Unterschied hierzu haben die Stege 22 bei
Figur 7 entlang beider Seitenflächen 18 der Behand-
lungselemente 6 eine größere Breite als die zwischen
den Aussparungen 20 verlaufenden Stege 21.
[0055] Wesentlich ist hierbei auch, dass der unter dem
Profil liegende, äußere Bereich der Behandlungsele-
mente 6 über eine Dicke von zumindest 4 mm vollständig
mit dem entsprechenden Material ausgefüllt ist, wobei
die Dichte dieses Materials in den Abschnitten mit darü-
ber liegenden Stegen 21,22 höher als in Abschnitten mit
darüber liegenden Aussparungen 20 ist.
Während sich dieser Dichteunterschied bei Figur 3b bei-
spielhaft über einen wesentlichen Teil des Behandlungs-
elementes 6 erstreckt, ist dieser bei Figur 6a bis zum
Kern 7 hinab zu finden.
[0056] Dies vereinfacht die Herstellung, weil der pul-
verförmige Werkstoff für das Behandlungselement 6
nicht mehr exakt nur für die Stege 21,22 aufgetragen
werden muss, sondern auch im Bereich der in Richtung
Spalt 4 darüber befindlichen Aussparung 20 zum Liegen
kommen kann.
Das Sintern dieses Werkstoffs nach dem Auftragen jeder
Schicht erfolgt dann aber weitestgehend nur im Bereich
der in Richtung Spalt darüber befindlichen Stege 21,22.
Während der aufgeschmolzene Teil des Werkstoffs re-
lativ hart und verschleißfest ist, ist der nicht oder nur ge-
ringfügig vom Laser behandelte Teil des Werkstoffs po-
rös. Mit zunehmendem Verschleiß des Profils wird dieser
poröse Werkstoff ausgewaschen, was zu einer Vertie-
fung der ursprünglichen Aussparung 20 führt.
Im Ergebnis bleibt die Garnitur 2,3 wesentlich länger
nutzbar.
[0057] Figur 9 zeigt eine Ausführung, bei der sich der
Verlauf der Stege 21,22, senkrecht zur Oberseite 19 der
Behandlungselemente 6 hin, ändert. Mit zunehmendem
Abtragen des Profils infolge Verschleiß öffnen sich dabei
neue Aussparungen 20. Konkret bestehen die Behand-
lungselemente 6 hier aus mehreren zum Mahl-Spalt 4
hin übereinander angeordneten Schichten, wobei die
Stege 21 einer Schicht im Wesentlichen über den schlitz-
förmigen Aussparungen 20 der darunter liegenden
Schicht verlaufen.
Auf diese Weise kann die Wirkung des Profils über eine
lange Betriebszeit aufrechterhalten werden.
[0058] Da nicht mehr die gesamte Garnitur 2,3 gegos-
sen wird, kann nunmehr auch die Dicke 11 des Grund-
körpers 5 geringer als die Höhe 10 der Behandlungse-
lemente 6 sein, was sich positiv auf das Gewicht und die
Handhabbarkeit der Garnitur 2,3 auswirkt. Dies wieder-
um erlaubt es ebenso den Segmentwinkel 8 der Garnitur
2,3 größer als üblich zu wählen, so dass das Produkt aus
Segmentwinkel 8 (in °) und dem Kreisdurchmesser (in
cm) größer als 6000, vorzugsweise größer als 6500 ist.
Hierbei liegt der Kreisdurchmesser des Grundkörpers 5

zwischen 35 und 150 cm. Die Höhe 10 der Behandlungs-
elemente 6 liegt hier beispielhaft unter 5 mm, die Breite
12 der Behandlungselemente 6 zwischen 0,1 und 1 mm
und der Abstand 13 zwischen benachbarten Behand-
lungselementen 6 zwischen 0,1 und 2 mm.
[0059] Das neue Herstellungsverfahren ermöglicht au-
ßerdem am Übergang zwischen Grundkörper 5 und Be-
handlungselement 6 kleinere Radien 14 von weniger als
0,3 mm, was positiv für die Förderwirkung ist.

Patentansprüche

1. Garnitur (2,3) zur Behandlung von wässrig suspen-
diertem Faserstoff (1) in einem ,von zwei relativ zu-
einander rotierenden und von Garnituren (2,3) ge-
bildeten Behandlungsflächen begrenzten Behand-
lungsspalt (4), bestehend aus einem Grundkörper
(5) mit zum Spalt (4) weisenden, länglichen und zu-
mindest einer Richtungskomponente radial verlau-
fenden Behandlungselementen (6), wobei die Be-
handlungselemente (6) zumindest zum Teil schicht-
weise aus einem flüssigen oder festen Werkstoff auf-
getragen und dabei einem physikalischen oder che-
mischen Härtungs- oder Schmelzprozess unterzo-
gen werden, wobei zumindest ein Teil der, vorzugs-
weise die gesamte, jeweils von zwei Seitenflächen
(18) und der dazwischenliegenden, zum Spalt (4)
gerichteten Oberseite (19) gebildeten Oberfläche
der Behandlungselemente (6) aus einem Material
besteht, welches sich vom Material des Grundkör-
pers (5) unterscheidet, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest die zum Spalt (4) weisende Ober-
seite (19) der Behandlungselemente (6) ein Profil
aufweist, welches von Aussparungen (20) gebildet
wird, die von dazwischen verlaufenden Stegen (21)
und am Rand auch von, einen Teil der Seitenfläche
(18) der Behandlungselemente (6) bildenden Ste-
gen (22) begrenzt werden und der unter dem Profil
liegende, äußere Bereich der Behandlungselemen-
te (6) über eine Dicke von zumindest 2 mm vollstän-
dig mit dem entsprechenden Material ausgefüllt ist,
wobei die Dichte dieses Materials in den Abschnitten
mit darüber liegenden Stegen (21,22) höher als in
Abschnitten mit darüber liegenden Aussparungen
(20) ist.

2. Garnitur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens die Mehrzahl der, vorzugswei-
se alle Behandlungselemente (6), insbesondere
gänzlich aus einem Material bestehen, welches sich
vom Material des Grundkörpers (5) unterscheidet.

3. Garnitur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest entlang einer Seitenflä-
che (18) der Behandlungselemente (6), welche vor-
zugsweise bei einer rotierenden Behandlungsfläche
in Rotationsrichtung (17) und bei einer feststehen-
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den Behandlungsfläche entgegen der Rotationsrich-
tung (17) weist, die Stege (22) eine größere Breite
als die zwischen den Aussparungen (20) verlaufen-
den Stege (21) haben.

4. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass entlang bei-
der Seitenflächen (18) der Behandlungselemente
(6) die Stege (22) eine größere Breite als die zwi-
schen den Aussparungen (20) verlaufenden Stege
(21) aufweisen.

5. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der unter dem
Profil liegende, äußere Bereich der Behandlungse-
lemente (6) über eine Dicke von zumindest 4 mm
vollständig mit dem entsprechenden Material aus-
gefüllt ist, wobei die Dichte dieses Materials in den
Abschnitten mit darüber liegenden Stegen (21,22)
höher als in Abschnitten mit darüber liegenden Aus-
sparungen (20) ist.

6. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Ver-
lauf der Stege (21,22) senkrecht zur Oberseite (19)
der Behandlungselemente (6) zumindest teilweise
ändert.

7. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Grundkör-
per (5) die Form eines Kreissegments oder eines
Kreisringsegments hat und das Produkt aus Seg-
mentwinkel (8) (in °) und dem Kreisdurchmesser (in
cm) größer als 6000, vorzugsweise größer als 6500
ist.

8. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke (11)
des Grundkörpers (5) geringer als die Höhe (10) der
Behandlungselemente (6) ist.

9. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe (10)
der Behandlungselemente (6) zumindest teilweise,
vorzugsweise gänzlich unter 5 mm, vorzugsweise
unter 4 mm liegt.

10. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die länglichen
Behandlungselemente (6) zumindest teilweise, vor-
zugsweise gänzlich eine Breite (12) zwischen 0,1
und 5 mm, insbesondere zwischen 0,1 und 1 mm
haben.

11. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Radius
(14) am Übergang zwischen Grundkörper (5) und
Behandlungselement (6) kleiner als 1 mm, vorzugs-

weise kleiner als 0,3 mm ist.

12. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ei-
ne Seitenfläche (18) der Behandlungselemente (6)
in Bezug auf eine Senkrechte zur Rotationrichtung
(17) einer Behandlungsfläche geneigt ist.

13. Garnitur nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass bei einer rotierenden Behandlungsfläche
die in Rotationsrichtung (17) weisende Seitenfläche
(18) der Behandlungselemente (6) in Bezug auf eine
Senkrechte zur Rotationrichtung (17) entgegen der
Rotationsrichtung (17) geneigt ist.

14. Garnitur nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die länglichen
Behandlungselemente (6) zumindest abschnittswei-
se ungerade verlaufen.
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